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1 Gefahrdungen beurteilen
Gefahrdungen zu beurteilen, die fiir die Beschaf- Mit ihrem praventiven Ansatz bildet die Gefahr-
tigten mit ihrer Arbeit verbunden sind, und dar- dungsbeurteilung die Grundlage fiir einen wirk-
aus Arbeitsschutzmafnahmen abzuleiten ist eine samen betrieblichen Arbeitsschutz zur Verhiitung
Kernforderung des Arbeitsschutzgesetzes an die von Arbeitsunfillen und arbeitsbedingten Gesund-
Unternehmensleitung. Sie gilt fiir Unternehmen heitsgefahren einschliefflich menschengerechter
aus dem Handwerk, der Industrie und dem Dienst-  Gestaltung der Arbeit.
leistungsbereich gleichermaflen. Auf das Arbeits-
schutzgesetz gestlitzte Verordnungen, wie z. B. Die Gefahrdungsbeurteilung ist ein Hilfsmittel, um
Arbeitsstitten-, Betriebssicherheits- und Gefahr- Ursachen fiir Storungen der Arbeit zu verringern.
stoffverordnung sowie die Unfallverhiitungsvor- Sie hilft zu entscheiden, wo, in welchem Umfang
schrift ,Grundsatze der Pravention® DGUV Vor- und mit welcher Dringlichkeit Mafnahmen erfor-
schrift 1, konkretisieren die Anforderungen an derlich sind. RegelmifRige Aktualisierungen der
Gefahrdungsbeurteilung und Arbeitsschutzmalf3- Gefahrdungsbeurteilung unterstiitzen den kontinu-
nahmen. So soll gewahrleistet werden, dass sich ierlichen Verbesserungsprozess im Betrieb. Infor-
die betriebsspezifischen Arbeitsschutzmalinah- mationen iiber die Beurteilungsergebnisse tragen
men an der tatsichlichen Gefidhrdungslage im zu Motivation sowie sicherheits- und gesundheits-

Betrieb orientieren. gerechtem Verhalten der Beschéftigten bei.
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Gefahrdungsbeurteilung Additive Fertigungsverfahren (3D-Druck) Laserstrahlschmelzen/Laserstrahlsintern

1.1 Verantwortung und Mitwirkung

Das Erstellen einer Gefahrdungsbeurteilung ist
Aufgabe der Unternehmensleitung.

Im Rahmen der Ubertragung von Unternehmer-
pflichten kann sie diese Aufgabe an Fithrungskrifte
delegieren. Dies ist sinnvoll, wenn die Unterneh-
mensleitung selbst die Gefahrdungen an den
Arbeitsplatzen wegen unterschiedlicher Arbeits-
bereiche oder der Betriebsgrofle nur schwer oder
ungeniigend einschitzen kann. Die Ubertragung
muss schriftlich erfolgen. Die Verantwortlichkeit
der Unternehmensleitung bleibt daneben bestehen.

Die verantwortlichen Fithrungskrafte konnen und
sollen sich unterstiitzen lassen. So sollten die
Fachkraft fiir Arbeitssicherheit und die Betriebs-
arztin bzw. der Betriebsarzt eingebunden werden,
deren wichtigste Aufgabe darin besteht, die Unter-
nehmensleitung hinsichtlich des Arbeitsschutzes

einbinden

Verantwortlicher Personenkreis

zu beraten und zu unterstiitzen. Auch die prakti-
schen Erfahrungen der Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter an ihren Arbeitspldtzen sind wertvolle
Informationsquellen bei der Durchfiihrung der
Gefihrdungsbeurteilung. Die Mitwirkung der
Beschiftigten ist eine wesentliche Voraussetzung,
um Gefdahrdungen zu erkennen, realistisch zu
beurteilen sowie um effektive Schutzmalfinahmen
festzulegen, die von den Mitarbeitenden akzep-
tiert und unterstiitzt werden.

Dariiber hinaus kann die Unternehmensleitung
die Durchfiihrung der Gefahrdungsbeurteilung

ganz oder teilweise externen fachkundigen Per-
sonen oder Institutionen tibertragen.

Betriebs-/Personalrat

Sicherheitsbeauftragte

Mitarbeiter/
Mitarbeiterinnen

Fachkraft fiir
Arbeitssicherheit

Betriebsarzt/
Betriebsarztin

1.2 Betriebliche Organisation des Arbeitsschutzes

Auch organisatorische Mangel kénnen zu Gefahr-
dungen und Belastungen fiihren.

Daher hat die Unternehmensleitung das Unterneh-
men so zu strukturieren und zu organisieren, dass
alle Vorgesetzten und jeder Mitarbeiter und jede
Mitarbeiterin genau wissen, fiir welche Arbeits-
schutzmafinahmen sie verantwortlich sind und
welche Befugnisse und Zustindigkeiten sie haben.

Dies setzt voraus, dass alle die betriebliche Organi-
sationsstruktur zum Arbeitsschutz kennen und
tiber die zugehorigen Regelungen informiert sind.
Durch eine funktionierende Arbeitsschutzorganisa-
tion werden wichtige Daten und organisatorische
Regelungen festgehalten, mit denen staatlichen

und berufsgenossenschaftlichen Anforderungen
entsprochen wird.

Die Vorgesetzten, Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen
sind verpflichtet, nach ihren Moglichkeiten sowie
gemil der Unterweisung und Weisung der Unter-
nehmensleitung fiir ihre Sicherheit und Gesundheit
bei der Arbeit sowie fiir Sicherheit und Gesund-
heitsschutz derjenigen zu sorgen, die von ihren
Handlungen oder Unterlassungen betroffen sind.
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Gefahrdungsbeurteilung Additive Fertigungsverfahren (3D-Druck) Laserstrahlschmelzen/Laserstrahlsintern

1.3 Durchfiihrung der Gefahrdungsbeurteilung

Die Gefahrdungsbeurteilung ist die systematische
Ermittlung und Bewertung relevanter Gefahrdun-
gen der Beschiftigten mit dem Ziel, die erforder-
lichen Manahmen fiir Sicherheit und Gesundheit
bei der Arbeit festzulegen.

Die Gefahrdungsbeurteilung betrachtet alle vor-
aussehbaren Tatigkeiten und Arbeitsabldufe im
Betrieb. Dazu gehoren auch Tatigkeiten und Arbeits-
ablaufe, wie z. B. Wartung, Instandhaltung oder
Reparatur. Auf der Grundlage der Gefahrdungsbe-
urteilung sind Malinahmen zur Gefahrenabwehr

Fortschreiben

Wirksamkeit

prifen 6
MaRnahmen
durchfiihren

Handlungsschritte einer
Gefahrdungsbeurteilung

betriebsbedingte Verdnderungen erfasst werden,
die Einfluss auf den Arbeitsschutz und die Gefdhr-
dungsbeurteilung haben.

Schritt 1:

Arbeitsbereiche und Tatigkeiten festlegen

Damit eine sinnvolle und effiziente Ermittlung und
Beurteilung der Gefdhrdungen stattfinden kann,
muss entsprechend der Betriebsstruktur ein Kon-
zept erstellt werden, mit dem alle Beschiftigten
bzw. alle Tatigkeiten erfasst werden. Bei gleicharti-
gen Arbeitsbedingungen ist die Beurteilung eines
Arbeitsplatzes oder einer Tatigkeit ausreichend

(§ 5 Abs.2 ArbSchG).

Im Folgenden werden Moglichkeiten der Erfassung
aller Beschéftigten bzw. Titigkeiten aufgezeigt.

4

Gefahrdungen
festlegen

einzuleiten und die Wirksamkeit dieser Malinah-
men ist zu tiberpriifen. Das Ergebnis der Gefahr-
dungsbeurteilung, die festgelegten Malinahmen
des Arbeitsschutzes und das Ergebnis ihrer Uber-
priifung ist zu dokumentieren. Weiterhin sind
Gefihrdungsbeurteilungen nach betrieblichen
Veranderungen oder Umstrukturierungsmafinah-
men zu aktualisieren.

Damit ist eine Gefdhrdungsbeurteilung kein ein-
maliger Arbeitsprozess. Vielmehr muss eine Orga-
nisationsstruktur geschaffen werden, durch die

Arbeitsorganisation
erfassen

Gefahrdungen
ermitteln

Gefahrdungen
beurteilen

e Arbeitsplatzbezogene Gefihrdungsbeurteilung
Die arbeitsplatzbezogene Gefdhrdungsbeurtei-
lung ist ratsam, wenn ein Mitarbeiter bzw. eine
Mitarbeiterin einen festen Arbeitsplatz nutzt oder
ein Arbeitsplatz von mehreren Beschiftigten
genutzt wird und diese gleichen Gefahrdungen
ausgesetzt sind. Beispielsweise konnen Arbeits-
plitze im Druckbereich, Biiroarbeitsplitze, Wei-
terverarbeitungsarbeitsplédtze oder Arbeitsplétze
in der Werkstatt arbeitsplatzbezogen beurteilt
werden. Hier werden die Gefiahrdungen beurteilt,
die an diesem Arbeitsplatz bestehen bzw. von den
benutzten Arbeitsmitteln an diesem Arbeitsplatz
ausgehen. Bei der Beurteilung sind alle Betriebs-
zustdnde der Arbeitsmittel, u. a. Probebetrieb,
Einrichten, Wartung und Pflege, Instandsetzung,
zu betrachten.
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Gefahrdungsbeurteilung Additive Fertigungsverfahren (3D-Druck) Laserstrahlschmelzen/Laserstrahlsintern

e Arbeitsbhereichshezogene Gefihrdungs-
beurteilung
Die Beurteilung der Gefihrdungen bezieht sich
auf einen Bereich mit mehreren Arbeitsplitzen,
z.B. eine Werkstatt. Die hier Beschéftigten kon-
nen einer Reihe von Gefidhrdungen ausgesetzt
sein, die ibergreifend fiir diesen Bereich
betrachtet und bei der arbeitsplatz- oder perso-
nenbezogenen Beurteilung nicht mehr aufge-
fihrt werden. Dies kann z. B. fiir Larm, Beleuch-
tung, Klima oder Verkehrswege gelten.

o Titigkeitshezogene Gefahrdungsbeurteilung
Hierbei wird die Gefdhrdung von Personen
beurteilt, die Tatigkeiten an verschiedenen
Einsatzorten nachgehen oder in verschiede-
nen Arbeitsbereichen titig werden. Beispiele:
Beschiftigte im Auflendienst, Instandhaltungsper-
sonal, Reinigungspersonal, Elektroinstallateure,
Servicetechniker und Servicetechnikerinnen.

e Personenbezogene Beurteilung
Eine personenbezogene Gefahrdungsbeurteilung
ist bei besonderen Anforderungen an den Arbeits-
platz oder die Arbeitsumgebung notwendig, z.B.
wenn besonders schutzbediirftige Beschiftigte
(Menschen mit Behinderungen, werdende oder
stillende Miitter, Jugendliche) betroffen sind.

Schritt 2:

Gefahrdungen ermitteln

Eine Gefahrdung ist die Moglichkeit des Eintritts
eines Schadens oder einer gesundheitlichen Beein-
trachtigung ohne bestimmte Aussagen tiber Aus-
mall oder Eintrittswahrscheinlichkeit. Wie sich
aus der Gefidhrdung Arbeitsschutzmalinahmen
ableiten lassen, wird in Schritt 4 beschrieben.

Schritt 3:

Gefdahrdungen beurteilen

In den meisten Féllen kénnen zur Beurteilung
Vorgaben aus Gesetzen, Verordnungen und Techni-
schen Regelwerken herangezogen werden. (Bei-
spiel: Arbeitsplatzgrenzwerte fiir Gefahrstoffe und
Liarm). Hier wurde das Risiko durch Experten und
Arbeitswissenschaftler beurteilt und es ist keine
weitere Risikoeinschétzung erforderlich (Grenz-
wert eingehalten: ja/nein). Nur wenn solche Vor-
gaben nicht existieren oder wenn vom Techni-
schen Regelwerk abgewichen werden soll, sind
individuelle Risikoeinschdtzungen notwendig.
Hierbei schitzt man das Risiko ein, das sich aus
dem vorhersehbaren Schadensausmafd und dessen
Eintrittswahrscheinlichkeit zusammensetzt.

Die Fragen lauten also: Wie wahrscheinlich ist es
z.B., dass in einer Arbeitssituation ein Unfall

passiert oder eine Erkrankung entsteht? Wie gra-
vierend wiren die Folgen?

Das Risiko einer Gefihrdung wichst folglich mit
dem moglichen Schadensausmalfd und der Wahr-
scheinlichkeit fiir den Eintritt eines Schadens.

Schritt 4:

SchutzmafBnahmen festlegen

Entsprechend der Gefihrdungsbeurteilung sind
Arbeitsschutzmalinahmen zu treffen. Hierbei sind
der Stand der Technik, der Arbeitsmedizin und
Hygiene und sonstige gesicherte arbeitswissen-
schaftliche Erkenntnisse zu beriicksichtigen.

Fiir die Festlegung von Arbeitsschutzmalinahmen
gilt folgende Rangfolge:

1. Gefahrenquelle beseitigen: Die wirksamste
Mafinahme besteht darin, die Gefahrenquelle
oder die Ursache einer Belastung zu beseiti-
gen, indem auf ein ungefiahrliches Arbeitsver-
fahren umgestellt wird oder ein gefahrlicher
Stoff durch einen ungefahrlichen Stoff ausge-
tauscht wird.

2. Sicherheitstechnische Manahmen:

Kann die Gefahrenquelle nicht beseitigt wer-
den, ist als nédchstes zu priifen, ob bestehende
Gefahrdungen durch technische Vorrichtungen
oder bautechnische MaRnahmen entschérft
werden konnen.

Beispiel: Raumliche Trennung von Mensch und
Gefahrenquelle durch Absperrungen, Umweh-
rungen, Verdeckungen und Verkleidungen an
Maschinen.

3. Organisatorische Maf3nahmen:

Beispiel: Aufenthalt im Gefahrenbereich
beschrianken oder verbieten.

4. Nutzung personlicher Schutzausriistung:
Beispiel: Tragen von Gehorschutz an lauten
Maschinen.

5. Verhaltensbezogene Manahmen:

Beispiel: Unterweisung.

Wirtschaftliche Gesichtspunkte haben oft einen
entscheidenden Einfluss auf die Auswahl der
SchutzmafBnahmen. Dabei wird nicht bedacht,
dass eine scheinbar teure Investition sich lang-
fristig als wirtschaftlich giinstiger herausstellen
kann, wenn Unfille, Berufskrankheiten und
Krankenstand der Beschiftigten in die Berech-
nung einbezogen werden.

Schritt 5:

MaRnahmen durchfiihren

Mit der Umsetzung der Arbeitsschutzmalinahmen
miissen geeignete Personen beauftragt werden. Die-
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Gefahrdungsbeurteilung Additive Fertigungsverfahren (3D-Druck) Laserstrahlschmelzen/Laserstrahlsintern

sen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen miissen
ausreichend Zeit, Ressourcen und Befugnisse zur
Verfiigung gestellt werden. Es ist sinnvoll, fiir die
Durchfithrung von Malinahmen verbindliche Termi-
ne zu vereinbaren und diese auch zu kontrollieren.

Schritt 6:

Wirksamkeit iiberpriifen

Wenn Arbeitsschutzmafnahmen aufgrund von
Gefahrdungsbeurteilungen durchgefiihrt wurden,
muss in einem weiteren Schritt gepriift werden, ob
diese Mafinahmen wirksam sind.

Schritt 7:

Dokumentieren und fortschreiben

Dokumentieren

Eine angemessene Dokumentation dient als Basis
fiir die Nachvollziehbarkeit, Transparenz und Kom-
munikation des Arbeitsschutzes im Betrieb. Darii-
ber hinaus bietet sie der Unternehmensleitung
Rechtssicherheit. Die Dokumentation zum Arbeits-
schutz muss beinhalten (§ 6 ArbSchG):

e Das Ergebnis der Gefahrdungsbeurteilung

e Die Mallinahmen des Arbeitsschutzes

e Das Ergebnis der Uberpriifung (Wirksamkeits-
kontrolle der Mafinahmen)

Unféille im Betrieb, bei denen ein/-e Beschiftigte/-r
getotet oder so verletzt wird, dass er bzw. sie stirbt
oder fiir mehr als drei Tage vollig oder teilweise
arbeits- oder dienstunfihig wird. Zweckmal3ig ist
es, alle Unfille und Verletzungen zu erfassen, um
Schwerpunkte von Gefihrdungen zu erkennen.

Dariiber hinaus fordern spezielle Regelungen dif-
ferenzierte Dokumente, z. B. macht die TRGS 400
Vorgaben fiir die Dokumentation der Gefahrdungs-
beurteilung bei Tatigkeiten mit Gefahrstoffen.

Zur Dokumentation kdnnen beitragen:

e Arbeitsbereichsanalysen nach der
Gefahrstoffverordnung

e Messprotokolle (Gefahrstoffe, Lirm)

e Betriebsanweisungen fiir Gefahrstoffe und
Maschinen

e Arbeitsanweisungen

e der Sicherheitsbericht nach der
Storfallverordnung

e das Explosionsschutzdokument nach der
Gefahrstoffverordnung

e Nachweise liber die Durchfiihrung von Priifun-
gen durch befdhigte Personen oder zugelassene
Uberwachungsstellen

e Berichte liber Betriebsbesichtigungen durch
Technische Aufsichtsbeamte oder Beamte der
staatlichen Arbeitsschutzverwaltung etc.

Letztlich dient die Dokumentation der Unterneh-
mensleitung zum Nachweis, ihrer Verpflichtung
hinsichtlich des Arbeitsschutzes nachgekommen
Zu sein.

Fortschreiben

Die Zeitabstinde zur Uberpriifung der Wirksamkeit
von Malnahmen miissen anhand von Betriebsan-
leitungen, sicherheitstechnischen Regeln und
Betriebserfahrungen festgelegt werden. Technische
Schutzmafnahmen aufgrund von Tatigkeiten mit
Gefahrstoffen sind allerdings mindestens jedes
dritte Jahr zu iiberpriifen und zu dokumentieren

(§ 7 Abs. 7 Gefstoff V). Die Gefdhrdungsbeurteilung
ist regelméfig zu Uiberpriifen.

Unternehmen unterliegen einem standigen Veran-
derungsprozess, z.B. durch:

e Anderungen in der Betriebsorganisation

e Beschaffung neuer Arbeitsmittel oder -stoffe

e Umstrukturierung von Arbeits- oder
Verkehrsbereichen

e Anderung von Arbeitsverfahren oder
Tatigkeitsabldufen

e Anderung von Vorschriften und Gesetzen

e Verbesserung des Standes der Technik

e Auftreten von Unfillen, Beinahe-Unfillen,
Berufskrankheiten oder Erh6hung des
Krankenstandes.

In jedem Fall muss die Gefdhrdungsbeurteilung
des veranderten Bereiches aktualisiert werden.

Substitution - Gefahrenquelle
beseitigen/ersetzen

L
[' Nutzung personlicher Schutzausriistung

A
'

Rangfolge der SchutzmaBBnahmen (STOP-Prinzip:

Technische MaBnahmen

Organisatorische MaBhahmen

Reichweite der MaBnahmen

Verhaltensbezogene
SicherheitsmaBRnahmen

Substitution - Technik - Organisation - Personal)

Unternehmen unterliegen einem
standigen Veranderungsprozess.

In jedem Fall muss die Gefahrdungs-
beurteilung des veranderten Bereichs
aktualisiert werden.
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2 Checkliste fiir typische Arbeitsbereiche bzw. Tatigkeiten
beim Laserstrahlschmelzen [ Laserstrahlsintern, Einleitung

Die nachfolgende Checkliste soll insbesondere
kleinen und mittleren Betrieben (KMU) eine
Hilfe bei der Erstellung der Gefahrdungs-
beurteilung sein.

Bei dhnlichen Maschinen bzw. Arbeitspliatzen kann
die Beurteilung zusammengefasst werden. Bei
Handlungsbedarf oder Méingeln sollte die entspre-
chende Maschine aber eindeutig identifizierbar
vermerkt werden.

Bei festgestelltem Beratungsbedarf kann auf ent-
sprechenden interne und externe Spezialisten sowie
das Informationsangebot der BG ETEM-Website
www.bgetem.de zurilickgegriffen werden. Natiirlich
steht auch die fiir den Betrieb zustandige Aufsichts-
person fiir Fragen zur Verfiigung.

Sollten in der vorliegenden Liste Tatigkeiten oder
Arbeitsbereiche im Betrieb nicht berticksichtigt
sein, so kann entweder auf weitere Checklisten
(siehe Aufzahlung) zuriickgegriffen werden oder
es muss eine individuelle Gefdhrdungsbeurteilung
erstellt werden.

Weiterfiihrende Informationen:

e Broschiire ,Sicher arbeiten mit Gefahrstoffen®
(MB011), () www.bgetem.de, Webcode:
M18724371

e Checklisten zur Gefahrdungsbeurteilung:
Gefahrstoffe, biologische Arbeitsstoffe (S2015),
@ www.bgetem.de, Webcode: M18593109

e Checklisten zur Gefdhrdungsbeurteilung: Hand-
und Hautschutz (S2016), (?) www.bgetem.de,
Webcode: M18494704

e Broschiire: ,Gemeinsam zu gesunden Arbeits-
bedingungen - Handlungshilfe zur Gefahrdungs-
beurteilung psychischer Belastung in Betrieben
mit bis zu 10 Beschéftigten. Mit Anhang fiir Unter-
nehmen mit bis zu 50 Beschéftigten” (MB042),

(® www.bgetem.de, Webcode: M18517786

Weiterfiihrende Informationen zu speziellen Themen

oder weiteren Arbeitsbereichen:

e Broschiire ,Sicherheit und Gesundheit beim
Arbeiten mit 3D-Druckern” (MB033),
(@ www.bgetem.de, Webcode: M21271894

e Checklisten zur Gefahrdungsbeurteilung: ,,Addi-
tive Fertigungsverfahren (3D-Druck)“ (§2026),
@ www.bgetem.de, Webcode: M20836418

e Brancheninformationsseite ,,3D-Druck/Additive
Fertigungsverfahren“ () www.bgetem.de,
Webcode: 18661564

e Vorlagensammlung ,Betriebsanweisungen
3D-Druck® (BZ026), (?) www.bgetem.de,
Webcode: M24549540

e Bundesanstalt fiir Arbeitsschutz und Arbeits-
medizin: ,,3-D-Druck: Praxisgrundlagen zu
Produktsicherheit und Rechtsrahmen® Projekt-
nummer: F 2389 ), () www.baua.de, Webcode:
DOI: 10.21934/baua:bericht20181106

e Broschiire ,,Priifung und Dokumentation orts-
fester Absauganlagen® (S019), () www.bgetem.de,
Webcode: M19453337

e Checkliste zur Gefahrdungsbeurteilung:
»Lasersicherheit“(S2024), (?) www.bgetem.de,
Webcode: M18675268
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3 Gefdahrdungsbeurteilung Additive Fertigungsverfahren (3D-Druck) Laserstrahl-
schmelzen/Laserstrahlsintern
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Uberpriifung:
in Ordnung
Bemerkungen
Kontrolle der
Wirksamkeit

Allgemeine SchutzmafBnahmen

Maschinen - Alle Maschinen miissen eine Konformitatserklarung (Herstel-
fehlende lererklarung) haben, in der der Hersteller bestatigt, dass die
Informationen Maschine den giiltigen Vorschriften entspricht. Die Konformi-
tatserklarung ersetzt die eigene Gefdhrdungsbeurteilung nicht.
3D-Drucker miissen nach den jeweils geltenden europaischen
Rechtsvorschriften fiir Maschinen konstruiert sein.

Maschinen - In der Bedienungsanleitung miissen alle Angaben zur sicheren
fehlende Verwendung und zu Restgefahren enthalten sein. Wenn Rest-
Informationen gefahren nicht ausgeschlossen werden kénnen, miissen diese
als Benutzerinformation in der Bedienungsanleitung und
gegebenenfalls durch Warnschilder und Sicherheitshinweise
an der Maschine bekannt gegeben werden. Bei Zweifeln den
Herstellersupport nach der Risikobewertung aus dem CE-
Konformitatsbewertungsprozess fragen, um spezifische
Restrisiken zu ermitteln.

Maschinen - Betriebsanweisungen fiir Tatigkeiten an Maschinen und Anla-
fehlende gen sind zu erstellen und den Beschaftigten am Arbeitsplatz
Informationen zuganglich zu machen.
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Maschinen - Alle Beschaftigten werden vor Aufnahme ihrer Tatigkeit an
fehlende Maschinen, mindestens einmal jahrlich sowie anlassbezogen
Informationen unterwiesen. Anlassbezogene Unterweisungen sind insbeson-

dere dann erforderlich, wenn sich Arbeitsbedingungen @ndern,
neue Gefdhrdungen entstehen oder ein Unfall bzw. Beinaheun-
fall eingetreten ist. Alle Unterweisungen sind vollstandig und
nachvollziehbar zu dokumentieren.

Elektrische Es muss gewahrleistet sein, dass alle elektrischen Anlagen und
Gefahrdungen Betriebsmittel vor Inbetriebnahmen, nach Reparaturen und in
regelmafigen Zeitabstanden gemaR DGUV Vorschrift 3 gepriift
werden. Reparaturen diirfen nur von Elektrofachkraften durch-
geflihrt werden. Ein schriftlicher Nachweis liber die vorschrif-
tengerechte Ausfiihrung ist von den beauftragten Fachfirmen

zu fordern.
Stolpern und Verkehrswege und Fultbdden diirfen keine Stolperstellen
Stiirzen haben. Schaden sind sofort zu reparieren, Verkehrswege und

insbesondere Fluchtwege sind stets freizuhalten.

Arbeiten mit Gefahrstoffen allgemein

Allgemeine Eine Substitutionspriifung ist durchzufiihren. Ziel der Substi-
Gefahren bei tution ist es, Ersatzstoffe zu finden und zu beurteilen, ob sie
Arbeiten mit weniger gefdhrliche Eigenschaften besitzen.

Gefahrstoffen

Allgemeine Fiir alle verwendeten chemischen Produkte (Gefahrstoffe)
Gefahren bei missen Sicherheitsdatenblatter im Unternehmen vorhanden
Arbeiten mit sein, die der Hersteller bzw. Lieferant mitliefern muss.
Gefahrstoffen
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Allgemeine Alle verwendeten chemischen Produkte (Gefahrstoffe) sind in
Gefahren bei einem Gefahrstoffkataster zu erfassen.
Arbeiten mit
Gefahrstoffen
Allgemeine Die verwendeten Gefahrstoffe diirfen nur vorschriftsmaRig
Gefahren bei gekennzeichnet den Beschaftigten zur Verfligung gestellt
Arbeiten mit werden.
Gefahrstoffen
Allgemeine Es sind Betriebsanweisungen fiir den sicheren Umgang mit
Gefahren bei Gefahrstoffen zu erstellen und den Beschaftigten am Arbeits-
Arbeiten mit platz zuganglich zu machen.
Gefahrstoffen
Allgemeine Alle Beschaftigten werden vor Aufnahme ihrer Tatigkeit mit
Gefahren bei Gefahrstoffen, mindestens einmal jahrlich sowie anlassbezo-
Arbeiten mit gen unterwiesen. Anlassbezogene Unterweisungen sind insbe-
Gefahrstoffen sondere dann erforderlich, wenn sich Arbeitsbedingungen
andern, neue Gefahrdungen entstehen oder ein Unfall bzw.
Beinaheunfall eingetreten ist. Alle Unterweisungen sind voll-
standig und nachvollziehbar zu dokumentieren.
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Belastung der
Atemluft beim
Einsatz von
KMR-Stoffen

sundheitsschutz

MaRnahmen zum
Arbeits- und Ge-

Beim Einsatz von KMR-Stoffen (krebserzeugenden, mutagenen
(erbgutverandernden) und reproduktionstoxischen (fortpflan-
zungsgefahrdenden) Gefahrstoffen), wie z.B. Chrom/Nickel-/
Kobaltstaube muss ein Expositionsverzeichnis erstellen werden,
Hinweis: Siehe dazu auch TRGS 910 ((?) www.baua.de). Die
BG ETEM stellt sogenannte Musterverzeichnisse (z. B. Muster-
verzeichnis Staub Best-Nr: S032-M) als orientierende Hilfestel-
lung zur Verfligung.

Zur Speicherung des Expositionsverzeichnisses konnen Unter-
nehmen die Zentrale Expositionsdatenbank (ZED) der DGUV
nutzen. Die ZED erleichtert die gesetzeskonforme Dokumenta-
tion und Verwaltung der Daten.

Belastung der
Atemluft beim
Einsatz von
karzinogenen
Stoffen

Beim Einsatz von KMR-Stoffen (krebserzeugenden, mutagenen
(erbgutverandernden) und reproduktionstoxischen (fortpflan-
zungsgefahrdenden) Gefahrstoffen), wie z.B. Chrom/Nickel-/
Kobaltstaube muss
« arbeitsmedizinische Pflichtvorsorge vom Arbeitgeber
veranlasst werden,
« falls vorhanden: die Einhaltung der Akzeptanz- und
Toleranzgrenzwerte nachgewiesen werden.

Gesundheits-
gefahren durch
Aufnahme von
Gefahrstoffen

Bei der Verwendung von Gefahrstoffen ist das Ess-, Trink- und
Rauchverbot im gesamten Arbeitsbereich zu beachten

Belastung der
Atemluft

Bei der Verwendung von Aceton und Isopropanol ist auf den
sparsamen Einsatz zu achten. Einsatz nur in gut belifteten
Raumen, Einatmen der Dampfe ist zu vermeiden. Geeignete
Schutzhandschuhe sind zu tragen.

Additive Fertigungsverfahren (3D-Druck) Laserstrahlschmelzen/Laserstrahlsintern
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Mechanische Gefahrdungen

Verletzungs-
gefahr durch
bewegte
Maschinenteile

Maschinenverkleidungen miissen fest verschraubt sein. Schutz-
einrichtungen miissen montiert und funktionsfahig sein. An
allen Maschinen und Geraten sind die Schutzeinrichtungen

und Maschinenverkleidungen regelmaRig auf Vollstandigkeit
und Funktionssicherheit anhand der Betriebsanleitung zu
Uberpriifen.

Verletzungs-
gefahr durch
bewegte
Maschinenteile

Bewegte Maschinenteile, wie Bauplattform und Antriebsteile
konnen Quetsch-, Scher- und Einzugsstellen darstellen.
Gefahrstellen miissen durch Schutzeinrichtungen gesichert
werden.

Hinweis: In der Regel sind die Anlagen gekapselt. Somit ist eine
Geféhrdung durch Quetsch- und Scherstellen nahezu ausge-
schlossen. Im Einricht-Betrieb allerdings muss diese Gefahr-
dung gesondert gepriift werden und die Beschaftigten sind
dann dariber speziell zu unterweisen.

Physikalische Gefahrdungen

Gefahrdung
durch Laser-
Strahlung

Die Laser-Strahlung muss wirkungsvoll abgeschirmt sein. Es
darf keine direkte oder reflektierte Strahlung nach auf3en drin-
gen. Beim Einsatz von Laserschutzfiltern (Schutzscheiben)
muss sie auf ein zuldssiges Mal} abgesenkt werden, wobei
Blendungen auszuschlief3en sind.

Daher sind defekte Laserschutzfilter Instand zu setzen.
LaserschutZfilter sind regelmafig entsprechend der Hersteller-
angaben zu priifen und bei Bedarf auszutauschen.

Additive Fertigungsverfahren (3D-Druck) Laserstrahlschmelzen/Laserstrahlsintern

Uberpriifung:

in Ordnung
Handlungsbedarf,
Mangelbeseitigung
bis/von
Beratungsbedarf
wenn ja, X
Bemerkungen
Kontrolle der
Wirksamkeit

der getroffenen
MaBnahmen




Gefdahrdungsbeurteilung Additive Fertigungsverfahren (3D-Druck) Laserstrahlschmelzen/Laserstrahlsintern

« g
= E | = = t
s RE S S & 5 . 3
; oo = .
@ 5 S £35S & 2 ‘o 2 g o= 5=
O c ¥ gca S " n 2 T UL o
v 3 & ES Y e S ) o o X £ o xEE
£ c 5 < h'" - 5 2 ¢ c o £ T ESs
AT S c 85 = o S S5 = = S 8% s
= oo 2 S ‘s o = = -] T = g o s 2 w5
€53 se¢ 29 5 52 5§ § S5E5s
© 50 ) o H B
= oo =< a =) = T = =5 m = (] S
Gefédhrdung Da der Arbeitsraum und das Werkstiick wahrend des Druckvor-
durch heif3e gangs sehr heild werden, diirfen diese nach Anhalten der
Oberflachen Anlage fiir einen ausreichenden Zeitraum (siehe Bedienungs-

anleitung des Herstellers) nicht direkt beriihrt werden - Mit-
arbeiter entsprechend unterweisen und ggf. Schutzhand-
schuhe zur Verfligung stellen.

Spezielle chemische Gefahrdungen

Gefahren durch | Durch den Hersteller bereits montierte Kapselungen oder

Einatmen von Absaugungsvorrichtungen an Maschinen miissen benutzt
Rauch und werden. Priifung der Wirksamkeit der Absaugtechnik ent-
Inertgasen sprechend den Herstellervorgaben mit Dokumentation,

mindestens jedoch einmal jahrlich.

Belastung der Die Maschine muss in einem gut durchliifteten, separaten
Atemluft Raum aufgestellt werden, der nicht als standiger Arbeitsplatz
genutzt wird. Die Wirksamkeit der Absaugmalinahmen der
Raumluft ist regelmaRig zu priifen.

Hinweis: Beriicksichtigen Sie die vom Hersteller angegebenen
Luftwechselraten, fragen Sie ggfs. beim Hersteller-Support nach.

Gefédhrdung Es ist zu priifen, ob eine Gefdhrdung durch unkontrolliertes
durch Sauer- Ausstromen von Schutzgas erfolgen kann. Dies kann beispiel-
stoffver- weise durch Leckage verursacht werden. Die Gefahrdung fiir
drangung das Personal ist dabei von der Menge des ausstromenden

Schutzgases und der GroRRe des Raumes abhangig.

Hinweis: Falls eine Gefahrdung durch ausstromendes Schutz-
gas besteht, konnen beispielsweise Gaswarnanlagen in Boden
ndhe eingesetzt werden.
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Gefahrdung
durch unsach-
gemale Lage-
rung der Pulver-
werkstoffe

sundheitsschutz

MaRnahmen zum
Arbeits- und Ge-

Das Pulver ist entsprechend der Herstellerangaben im
Sicherheitsdatenblatt und der TRGS 510 () www.baua.de)
zu lagern.

Gefédhrdung
durch unsach-
gemale Lage-

Das Schutzgas ist entsprechend der Herstellerangaben im
Sicherheitsdatenblatt und der TRGS 510 () www.baua.de)
zu lagern. Eine Lagerung im Arbeitsraum ist nur in einem

rungvon geeigneten Sicherheitsschrank nach DIN EN 14470-2 moglich.

Schutzgas Am Arbeitsplatz diirfen nur die fiir den Arbeitsprozess unbe-
dingt erforderlichen Mengen bereitgehalten werden.

Gefahrdung Ist eine Verunreinigung der Arbeitskleidung nicht auszu-

durch verunrei-
nigte Kleidung

schlieRen, muss die Arbeitskleidung den Beschaftigten
gestellt und vom Betrieb gereinigt werden. Die verunreinigte
Arbeitskleidung darf von den Beschaftigten nicht zur Reini-
gung nach Hause mitgenommen werden (siehe TRGS 500,
(®» www.baua.de).

Gefahrdungen durch das Pulver - Pulverhandling

Gefahrdung
durch Brande
und Explo-
sionen

Pulverférmige Werkstoffe sind sehr leichtentziindbar.

Sie kdnnen Brande oder Explosionen verursachen.
Staubarmes Arbeiten ist notwendig - bspw. durch geschlosse-
nes System wahrend des Pulverhandlings.
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Belastung der Staubarmes Arbeiten wahrend des Pulver-Handlings (bspw.
Atemluft beim Einfiillen des Ausgangsmaterials, Entnehmen des ,gedruck-

Einsatz nicht ten“ Werkstuickes, Aufbereitung des Ausgangsmaterials):
karzinogenen Moglichst geschlossene Systeme (Handschuhkasten/Glovebox,
Stoffen Materialtransport in geschlossenen Containern) oder alterna-

tiv eine Absaugeinrichtung (regelméaRige Uberpriifung der
Wirksamkeit) verwenden.

Ansonsten manuelles Handling des Pulvers unter Verwendung
geeigneter PSA (mindestens FFP2) mit groitmoglicher Sorgfalt
durchfiihren (konzentriertes und langsames Schiitten).

FFP2 Maske mit Ausatemventil: Tragedauer: 2 h,

Erholungszeit: 72 h

FFP2 Maske ohne Ausatemventil: Tragedauer: 1 V4 h,
Erholungszeit: 2 h

Arbeitsmedizinische Vorsorge Angebotsuntersuchung
Hinweis: Der allgemeine Staubgrenzwert sowie ggf. Akzeptanz-
und Toleranzgrenzwerte miissen beachten werden! Siehe dazu
auch TRGS 900 und TRGS 910 () www.baua.de).
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Gefahr durch Beim Materialwechsel kann es zu exothermen Reaktionen
Brande und zwischen den unterschiedlichen reaktiven Ausgangwerk-

Explosionen bei | stoffen kommen (Beispiel: Aluminium und Eisenoxid).
Materialwechsel | Die Maschine muss komplett vom vorhergehenden Werkstoff
befreit werden. Da dies sehr aufwendig ist, empfiehlt es sich
pro Maschine nur einen Werkstoff zu verwenden.

Verwendung eines geeigneten Industriestaubsaugers (siehe
dazu auch DGUV Information 209-084).

Auch beim Industriestaubsauger muss darauf geachtet wer-
den, dass sich unterschiedliche pulverformige, reaktive Aus-
gangsmaterialien nicht darin vermischen, da es sonst dort
ebenfalls zu einer Entziindung kommen kann.

Beim Einsatz von z. B. krebserzeugenden Stoffen (wie Chrom/
Nickel-/Cobaltstaube) muss der Industriestaubsauger mindes-
tens der Staubklasse H entsprechen und die Anforderungen
der TRGS 560 ((z) www.baua.de)erfiillen.

Gefahr durch Bei Verwendung von Nassabscheidern, kommt das reaktive
Brande und Metallpulver mit Wasser in Verbindung. Es entsteht Wasser-
Explosionen bei | stoff, der zu einem Explosionsrisiko fiihren kann.

der Verwen- Die Anreicherung von Wasserstoff muss verhindert werden,

dungvon Nass- | z.B. durch ausreichende Beliiftung.
abscheidern
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Entziindung/
Brande der pul-
verférmigen,
reaktiven Werk-

sundheitsschutz

MaRnahmen zum
Arbeits- und Ge-

Kann eine Entziindung durch statische Aufladung nicht sicher
ausgeschlossen werden, so muss ableitfahige Arbeits-/Schutz-
kleidung (inklusive ableitfahigen Schuhen und Schutzhand-
schuhen) getragen werden.

stoffe durch

statische Herstellung eines Potentialausgleiches zwischen Maschine,
Aufladung Peripherie und Mitarbeiter.

Gefahrdung RegelmaRige Reinigung des Arbeitsbereiches, mind. jedoch

durch Ablage-
rungen der Pul-
verwerkstoffe
aulterhalb der
Maschine

einmal taglich, durch Feuchtreinigung oder Aufsaugen (gepriif-
ter Entstauber)

Das Abblasen der Arbeitsbereiche und der Werkstiicke mit
Druckluft ist nicht gestattet.

Pulverfreiset-
zung beim Tren-
nen der Bauteile

Beim Trennen der Bauteile von der Bauplatte, Sieben bzw.
Entpulvern und der Nachbearbeitung der Bauteile konnen
Pulverreste freigesetzt werden, weshalb hierbei geeignete

von der Bau- SchutzmaBnahmen anzuwenden sind. Nach Méglichkeit
platte, und sollte die Pulverfreisetzung durch abgeschlossene Nachbe-
der Nachbe- arbeitungsanlagen und geeignete Absauganlagen minimiert
arbeitung der werden. Ist dies nicht moglich, muss geeignete PSA gewahlt
Bauteile werden.

Brand- und Um Pulveranhdufungen im Arbeitsbereich zu vermeiden, ist

Explosionsge-
fahr beim Reini-
gen des Arbeits-
bereiches

dieser regelmaRig zu reinigen. Entsprechend der verwendeten
Materialien und unter Beriicksichtigung der Brand- und Explo-
sionsgefahr kénnen z. B. feuchte Tiicher, Nassabscheider ver-
wendet werden. Fiir eine einfachere Reinigung sind glatte
Oberflachen im Arbeitsbereich zu bevorzugen.
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Post-Prozess - Nachbearbeitung, Oberflachenveredelung

Brand- und Bei der Nachbearbeitung (z. B. Abtrennen des Objektes von der
Explosions- Bauplattform) von Materialien mit Brand- und Explosionsge-
gefahr bei der fahr (z. B. Titanwerkstoff, Metallpulver aus Hohlrdumen) sind
spanenden geeignete MaRnahmen zu treffen. Es sind beispielsweise geeig-
Nachbearbei- nete Kiihlschmierstoffe zu wahlen (Informieren sie sich bei
tung Ihrem Kiihlschmierstoff-Handler), die regelmaRig auf Pulver-
verunreinigungen zu priifen sind.
Verbrennungs- | Beiderthermischen Nachbehandlung der Bauteile kann es zu

gefahr bei der
thermischen
Nachbehand-
lung

Gefahrdung durch heif3e Oberflaichen kommen. Bei der Hand-
habung heiRRer Bauteile sind geeignete Arbeitsmittel (z.B.
Greifwerkzeuge) und/ oder Schutzhandschuhe zu tragen.

Verletzungsge-
fahr durch
spitze/scharfe
Bauteile und
raue Ober-
flachen

Schnittschutzhandschuhe/ mechanische Schutzhandschuhe
sind bei der Handhabung von Bauteilen zu tragen.

Weitere Hinweise im Hautschutzportal der BG ETEM

(@ https://hautschutz.bgetem.de)

Hinweis: Falls bei der Nachbehandlung Maschinen mit rotie-
renden Werkzeugen eingesetzt werden ist zu priifen, ob durch
das Tragen von Schutzhandschuhen Einzugsgefahr der Finger/
Hande besteht.

Wartung und Entstérung

Brandgefahr
beim Filter-
wechsel/
Belastung
der Atemluft

Bei der Wartung des Filtersystems ist geeignete PSA anzuwen-
den. Hierbei ist zu beachten, dass es durch die Kontamination
des Filtersystems zu Brandgefahren kommen kann.
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Brandgefahr Durch prozessbedingte Verunreinigungen (z. B. Pulverriick-
durch verunrei- | stande) kann es zur Kontaminierung des Schutzglases der
nigte Laseroptik | Laser-Optik kommen. Das Schutzglas ist entsprechend der
Herstellerangaben zu reinigen.

Belastung der Beim Reinigen der Laseroptik ist geeigneter Atemschutz gegen
Atemluft beim Partikel (mindestens FFP2) zu tragen.

Reinigen der

Laseroptik

Gefdhrdung Wartungsarbeiten am Laser werden ausschlief3lich durch
durch Laser- geschultes Personal des Herstellers durchgefiihrt.

Strahlung

Unfall- und Es ist sicherzustellen, dass Arbeitsmittel nach Reparaturen und
Gesundheits- Instandsetzungsarbeiten auf sicheren Zustand tiberpriift wer-
gefahren durch | den. Wenn Arbeitsmittel schadigenden Einfliissen (z. B. Ver-
Maschinen schleil) ausgesetzt sind, die zu sicherheitswidrigen Zustéanden

flihren konnen, ist es erforderlich, Art, Umfang und Fristen von
regelmafigen Priifungen festzulegen und die Priifungen von
einer befahigten Person durchfiihren zu lassen.

Berufsgenossenschaft Bestell-Nr. 5282
Energie Textil Elektro Medienerzeugnisse Unsere Medien fiir Sicherheit und Gesundheit am Arbeitsplatz
erhalten Sie unter () medien.bgetem.de
@ www.bgetem.de 1-0-3-Stand: 11/25 - Alle Rechte beim Herausgeber 18 von 18
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 der getroffenen   MaßnahmenAllgemeine SchutzmaßnahmenMaschinen –  
 fehlende  
 InformationenAlle Maschinen müssen eine Konformitätserklärung (Herstellererklärung) haben, in der der Hersteller bestätigt, dass die  Maschine den gültigen Vorschriften entspricht. Die Konformitätserklärung ersetzt die eigene Gefährdungsbeurteilung nicht.  3D-Drucker müssen nach den jeweils geltenden europäischen  Rechtsvorschriften für Maschinen konstruiert sein.Maschinen –  
 fehlende  
 InformationenIn der Bedienungsanleitung müssen alle Angaben zur sicheren  Verwendung und zu Restgefahren enthalten sein. Wenn Restgefahren nicht ausgeschlossen werden können, müssen diese  als Benutzerinformation in der Bedienungsanleitung und  gegebenenfalls durch Warnschilder und Sicherheitshinweise  an der Maschine bekannt gegeben werden. Bei Zweifeln den  Herstellersupport nach der Risikobewertung aus dem CE-  Konformitätsbewertungsprozess fragen, um spezifische   Restrisiken zu ermitteln.Maschinen –  
 fehlende  
 InformationenBetriebsanweisungen für Tätigkeiten an Maschinen und Anlagen sind zu erstellen und den Beschäftigten am Arbeitsplatz  zugänglich zu machen.
	Maschinen –  
 fehlende  
 InformationenAlle Beschäftigten werden vor Aufnahme ihrer Tätigkeit an  Maschinen, mindestens einmal jährlich sowie anlassbezogen  unterwiesen. Anlassbezogene Unterweisungen sind insbesondere dann erforderlich, wenn sich Arbeitsbedingungen ändern,  neue Gefährdungen entstehen oder ein Unfall bzw. Beinaheunfall eingetreten ist. Alle Unterweisungen sind vollständig und  nachvollziehbar zu dokumentieren.Elektrische  
 GefährdungenEs muss gewährleistet sein, dass alle elektrischen Anlagen und  Betriebsmittel vor Inbetriebnahmen, nach Reparaturen und in  regelmäßigen Zeitabständen gemäß DGUV Vorschrift 3 geprüft  werden. Reparaturen dürfen nur von Elektrofachkräften durchgeführt werden. Ein schriftlicher Nachweis über die vorschriftengerechte Ausführung ist von den beauftragten Fachfirmen  zu fordern.Stolpern und  StürzenVerkehrswege und Fußböden dürfen keine Stolperstellen   haben. Schäden sind sofort zu reparieren, Verkehrswege und  insbesondere Fluchtwege sind stets freizuhalten.Arbeiten mit Gefahrstoffen allgemeinAllgemeine  Gefahren bei  Arbeiten mit  GefahrstoffenEine Substitutionsprüfung ist durchzuführen. Ziel der Substi-tution ist es, Ersatzstoffe zu finden und zu beurteilen, ob sie  weniger gefährliche Eigenschaften besitzen.Allgemeine  Gefahren bei  Arbeiten mit  
 GefahrstoffenFür alle verwendeten chemischen Produkte (Gefahrstoffe)  müssen Sicherheitsdatenblätter im Unternehmen vorhanden  sein, die der Hersteller bzw. Lieferant mitliefern muss.
	Allgemeine  Gefahren bei  Arbeiten mit  
 GefahrstoffenAlle verwendeten chemischen Produkte (Gefahrstoffe) sind in  einem Gefahrstoffkataster zu erfassen.Allgemeine  Gefahren bei  Arbeiten mit  
 GefahrstoffenDie verwendeten Gefahrstoffe dürfen nur vorschriftsmäßig  gekennzeichnet den Beschäftigten zur Verfügung gestellt   werden.Allgemeine  Gefahren bei  Arbeiten mit  
 GefahrstoffenEs sind Betriebsanweisungen für den sicheren Umgang mit  Gefahrstoffen zu erstellen und den Beschäftigten am Arbeitsplatz zugänglich zu machen.Allgemeine  Gefahren bei  Arbeiten mit  
 GefahrstoffenAlle Beschäftigten werden vor Aufnahme ihrer Tätigkeit mit  Gefahrstoffen, mindestens einmal jährlich sowie anlassbezogen unterwiesen. Anlassbezogene Unterweisungen sind insbesondere dann erforderlich, wenn sich Arbeitsbedingungen  ändern, neue Gefährdungen entstehen oder ein Unfall bzw.  Beinaheunfall eingetreten ist. Alle Unterweisungen sind vollständig und nachvollziehbar zu dokumentieren.
	Belastung der  Atemluft beim  Einsatz von  KMR-StoffenBeim Einsatz von KMR-Stoffen (krebserzeugenden, mutagenen  (erbgutverändernden) und reproduktionstoxischen (fortpflanzungsgefährdenden) Gefahrstoffen), wie z.B. Chrom/Nickel-/  Kobaltstäube muss ein Expositionsverzeichnis erstellen werden,  
 Hinweis: Siehe dazu auch TRGS 910 (  www.baua.de). Die  BG ETEM stellt sogenannte Musterverzeichnisse (z. B. Musterverzeichnis Staub Best-Nr: S032-M) als orientierende Hilfestellung zur Verfügung.  
 Zur Speicherung des Expositionsverzeichnisses können Unternehmen die Zentrale Expositionsdatenbank (ZED) der DGUV  nutzen. Die ZED erleichtert die gesetzeskonforme Dokumentation und Verwaltung der Daten.Belastung der  Atemluft beim  Einsatz von   karzinogenen  StoffenBeim Einsatz von KMR-Stoffen (krebserzeugenden, mutagenen  (erbgutverändernden) und reproduktionstoxischen (fortpflanzungsgefährdenden) Gefahrstoffen), wie z.B. Chrom/Nickel-/Kobaltstäube muss•   arbeitsmedizinische Pflichtvorsorge vom Arbeitgeber  veranlasst werden,•   falls vorhanden: die Einhaltung der Akzeptanz- und   Toleranzgrenzwerte nachgewiesen werden.Gesundheits-gefahren durch  Aufnahme von  GefahrstoffenBei der Verwendung von Gefahrstoffen ist das Ess-, Trink- und  Rauchverbot im gesamten Arbeitsbereich zu beachtenBelastung der  AtemluftBei der Verwendung von Aceton und Isopropanol ist auf den  sparsamen Einsatz zu achten. Einsatz nur in gut belüfteten  Räumen, Einatmen der Dämpfe ist zu vermeiden. Geeignete  Schutzhandschuhe sind zu tragen.
	Mechanische GefährdungenVerletzungs-gefahr durch  bewegte  MaschinenteileMaschinenverkleidungen müssen fest verschraubt sein. Schutzeinrichtungen müssen montiert und funktionsfähig sein. An  allen Maschinen und Geräten sind die Schutzeinrichtungen  und Maschinenverkleidungen regelmäßig auf Vollständigkeit  und Funktionssicherheit anhand der Betriebsanleitung zu   überprüfen.Verletzungs-gefahr durch  bewegte  MaschinenteileBewegte Maschinenteile, wie Bauplattform und Antriebsteile  können Quetsch-, Scher- und Einzugsstellen darstellen.
 Gefahrstellen müssen durch Schutzeinrichtungen gesichert  werden.  Hinweis: In der Regel sind die Anlagen gekapselt. Somit ist eine  Gefährdung durch Quetsch- und Scherstellen nahezu ausgeschlossen. Im Einricht-Betrieb allerdings muss diese Gefährdung gesondert geprüft werden und die Beschäftigten sind  dann darüber speziell zu unterweisen.Physikalische GefährdungenGefährdung  durch Laser-StrahlungDie Laser-Strahlung muss wirkungsvoll abgeschirmt sein. Es  darf keine direkte oder reflektierte Strahlung nach außen dringen. Beim Einsatz von Laserschutzfiltern (Schutzscheiben)  muss sie auf ein zulässiges Maß abgesenkt werden, wobei  Blendungen auszuschließen sind.
 Daher sind defekte Laserschutzfilter Instand zu setzen.  
 Laserschutzfilter sind regelmäßig entsprechend der Herstellerangaben zu prüfen und bei Bedarf auszutauschen.
	Gefährdung  durch heiße  OberflächenDa der Arbeitsraum und das Werkstück während des Druckvorgangs sehr heiß werden, dürfen diese nach Anhalten der  Anlage für einen ausreichenden Zeitraum (siehe Bedienungsanleitung des Herstellers) nicht direkt berührt werden – Mitarbeiter entsprechend unterweisen und ggf. Schutzhandschuhe zur Verfügung stellen.Spezielle chemische GefährdungenGefahren durch  Einatmen von  Rauch und  InertgasenDurch den Hersteller bereits montierte Kapselungen oder   Absaugungsvorrichtungen an Maschinen müssen benutzt   werden. Prüfung der Wirksamkeit der Absaugtechnik ent-sprechend den Herstellervorgaben mit Dokumentation,   mindestens jedoch einmal jährlich.Belastung der  AtemluftDie Maschine muss in einem gut durchlüfteten, separaten  Raum aufgestellt werden, der nicht als ständiger Arbeitsplatz  genutzt wird. Die Wirksamkeit der Absaugmaßnahmen der  Raumluft ist regelmäßig zu prüfen.
 Hinweis: Berücksichtigen Sie die vom Hersteller angegebenen  Luftwechselraten, fragen Sie ggfs. beim Hersteller-Support nach.Gefährdung  durch Sauer-stoffver-drängungEs ist zu prüfen, ob eine Gefährdung durch unkontrolliertes  Ausströmen von Schutzgas erfolgen kann. Dies kann beispielweise durch Leckage verursacht werden. Die Gefährdung für  das Personal ist dabei von der Menge des ausströmenden  Schutzgases und der Größe des Raumes abhängig.  Hinweis: Falls eine Gefährdung durch ausströmendes Schutzgas besteht, können beispielsweise Gaswarnanlagen in Boden  nähe eingesetzt werden.
	Gefährdung  durch unsachgemäße Lagerung der PulverwerkstoffeDas Pulver ist entsprechend der Herstellerangaben im   Sicherheitsdatenblatt und der TRGS 510 (  www.baua.de)  zu lagern.Gefährdung  durch unsachgemäße Lagerung von  SchutzgasDas Schutzgas ist entsprechend der Herstellerangaben im   Sicherheitsdatenblatt und der TRGS 510 (  www.baua.de)  zu lagern. Eine Lagerung im Arbeitsraum ist nur in einem  geeigneten Sicherheitsschrank nach DIN EN 14470-2 möglich.  Am Arbeitsplatz dürfen nur die für den Arbeitsprozess unbedingt erforderlichen Mengen bereitgehalten werden.Gefährdung  durch verunreinigte KleidungIst eine Verunreinigung der Arbeitskleidung nicht auszu-schließen, muss die Arbeitskleidung den Beschäftigten  gestellt und vom Betrieb gereinigt werden. Die verunreinigte  Arbeitskleidung darf von den Beschäftigten nicht zur Reinigung nach Hause mitgenommen werden (siehe TRGS 500,    www.baua.de).Gefährdungen durch das Pulver – PulverhandlingGefährdung  durch Brände  und Explo-sionenPulverförmige Werkstoffe sind sehr leichtentzündbar.  Sie  können Brände oder Explosionen verursachen.
 Staubarmes Arbeiten ist notwendig – bspw. durch geschlossenes System während des Pulverhandlings.
	Belastung der  Atemluft beim  Einsatz nicht  karzinogenen  StoffenStaubarmes Arbeiten während des Pulver-Handlings (bspw.  Einfüllen des Ausgangsmaterials, Entnehmen des „gedruckten“ Werkstückes, Aufbereitung des Ausgangsmaterials):
 Möglichst geschlossene Systeme (Handschuhkasten/Glovebox,  Materialtransport in geschlossenen Containern) oder alternativ eine Absaugeinrichtung (regelmäßige Überprüfung der  Wirksamkeit) verwenden.  
 Ansonsten manuelles Handling des Pulvers unter Verwendung  geeigneter PSA (mindestens FFP2) mit größtmöglicher Sorgfalt  durchführen (konzentriertes und langsames Schütten).
 FFP2 Maske mit Ausatemventil: Tragedauer: 2 h,  
 Erholungszeit: ½ h  
 FFP2 Maske ohne Ausatemventil: Tragedauer: 1 ¼ h,  
 Erholungszeit: ½ h  
 Arbeitsmedizinische Vorsorge Angebotsuntersuchung
 Hinweis: Der allgemeine Staubgrenzwert sowie ggf. Akzeptanz-  und Toleranzgrenzwerte müssen beachten werden! Siehe dazu  auch TRGS 900 und TRGS 910 (  www.baua.de).
	Gefahr durch  Brände und  Explosionen bei  MaterialwechselBeim Materialwechsel kann es zu exothermen Reaktionen   zwischen den unterschiedlichen reaktiven Ausgangwerk-stoffen kommen (Beispiel: Aluminium und Eisenoxid).
 Die Maschine muss komplett vom vorhergehenden Werkstoff  befreit werden. Da dies sehr aufwendig ist, empfiehlt es sich  pro Maschine nur einen Werkstoff zu verwenden.Verwendung eines geeigneten Industriestaubsaugers (siehe  dazu auch DGUV Information 209-084).Auch beim Industriestaubsauger muss darauf geachtet werden, dass sich unterschiedliche pulverförmige, reaktive Ausgangsmaterialien nicht darin vermischen, da es sonst dort  ebenfalls zu einer Entzündung kommen kann.Beim Einsatz von z. B. krebserzeugenden Stoffen (wie Chrom/Nickel-/Cobaltstäube) muss der Industriestaubsauger mindestens der Staubklasse H entsprechen und die Anforderungen  der TRGS 560 (  www.baua.de)erfüllen.Gefahr durch  Brände und  Explosionen bei  der Verwendung von NassabscheidernBei Verwendung von Nassabscheidern, kommt das reaktive  Metallpulver mit Wasser in Verbindung. Es entsteht Wasserstoff, der zu einem Explosionsrisiko führen kann.  
 Die Anreicherung von Wasserstoff muss verhindert werden,  z.B. durch ausreichende Belüftung.
	Entzündung/Brände der pulverförmigen,  reaktiven Werkstoffe durch   statische   AufladungKann eine Entzündung durch statische Aufladung nicht sicher  ausgeschlossen werden, so muss ableitfähige Arbeits-/Schutzkleidung (inklusive ableitfähigen Schuhen und Schutzhandschuhen) getragen werden.Herstellung eines Potentialausgleiches zwischen Maschine,  Peripherie und Mitarbeiter.Gefährdung  durch Ablagerungen der Pulverwerkstoffe  außerhalb der  MaschineRegelmäßige Reinigung des Arbeitsbereiches, mind. jedoch  einmal täglich, durch Feuchtreinigung oder Aufsaugen (geprüfter Entstauber)
 Das Abblasen der Arbeitsbereiche und der Werkstücke mit  Druckluft ist nicht gestattet.Pulverfreisetzung beim Trennen der Bauteile  von der Bauplatte, und  der Nachbearbeitung der  BauteileBeim Trennen der Bauteile von der Bauplatte, Sieben bzw.   Entpulvern und der Nachbearbeitung der Bauteile können   Pulverreste freigesetzt werden, weshalb hierbei geeignete  Schutzmaßnahmen anzuwenden sind. Nach Möglichkeit  sollte die Pulverfreisetzung durch abgeschlossene Nachbearbeitungsanlagen und geeignete Absauganlagen minimiert   werden. Ist dies nicht möglich, muss geeignete PSA gewählt  werden.Brand- und  Explosionsgefahr beim Reinigen des ArbeitsbereichesUm Pulveranhäufungen im Arbeitsbereich zu vermeiden, ist  dieser regelmäßig zu reinigen. Entsprechend der verwendeten  Materialien und unter Berücksichtigung der Brand- und Explosionsgefahr können z. B. feuchte Tücher, Nassabscheider verwendet werden. Für eine einfachere Reinigung sind glatte  Oberflächen im Arbeitsbereich zu bevorzugen.
	Post-Prozess – Nachbearbeitung, OberflächenveredelungBrand- und  Explosions-gefahr bei der  spanenden  NachbearbeitungBei der Nachbearbeitung (z. B. Abtrennen des Objektes von der  Bauplattform) von Materialien mit Brand- und Explosionsgefahr (z. B. Titanwerkstoff, Metallpulver aus Hohlräumen) sind  geeignete Maßnahmen zu treffen. Es sind beispielsweise geeignete Kühlschmierstoffe zu wählen (Informieren sie sich bei  Ihrem Kühlschmierstoff-Händler), die regelmäßig auf Pulververunreinigungen zu prüfen sind.Verbrennungsgefahr bei der  thermischen  NachbehandlungBei der thermischen Nachbehandlung der Bauteile kann es zu  Gefährdung durch heiße Oberflächen kommen. Bei der Handhabung heißer Bauteile sind geeignete Arbeitsmittel (z.B.  Greifwerkzeuge) und/ oder Schutzhandschuhe zu tragen.Verletzungsgefahr durch  spitze/scharfe  Bauteile und  raue Ober-flächenSchnittschutzhandschuhe/ mechanische Schutzhandschuhe  sind bei der Handhabung von Bauteilen zu tragen.  
 Weitere Hinweise im Hautschutzportal der BG ETEM  
 (  https://hautschutz.bgetem.de)Hinweis: Falls bei der Nachbehandlung Maschinen mit rotierenden Werkzeugen eingesetzt werden ist zu prüfen, ob durch  das Tragen von Schutzhandschuhen Einzugsgefahr der Finger/Hände besteht.Wartung und EntstörungBrandgefahr  beim Filter-wechsel/  Belastung  der AtemluftBei der Wartung des Filtersystems ist geeignete PSA anzuwenden. Hierbei ist zu beachten, dass es durch die Kontamination  des Filtersystems zu Brandgefahren kommen kann.
	Brandgefahr  durch verunreinigte LaseroptikDurch prozessbedingte Verunreinigungen (z. B. Pulverrückstände) kann es zur Kontaminierung des Schutzglases der  Laser-Optik kommen. Das Schutzglas ist entsprechend der  Herstellerangaben zu reinigen.Belastung der  Atemluft beim  Reinigen der  LaseroptikBeim Reinigen der Laseroptik ist geeigneter Atemschutz gegen  Partikel (mindestens FFP2) zu tragen.Gefährdung  durch Laser-StrahlungWartungsarbeiten am Laser werden ausschließlich durch   geschultes Personal des Herstellers durchgeführt.Unfall- und  Gesundheits-gefahren durch  MaschinenEs ist sicherzustellen, dass Arbeitsmittel nach Reparaturen und  Instandsetzungsarbeiten auf sicheren Zustand überprüft werden. Wenn Arbeitsmittel schädigenden Einflüssen (z. B. Verschleiß) ausgesetzt sind, die zu sicherheitswidrigen Zuständen  führen können, ist es erforderlich, Art, Umfang und Fristen von  regelmäßigen Prüfungen festzulegen und die Prüfungen von  einer befähigten Person durchführen zu lassen.
	Bestell-Nr. S282
 Unsere Medien für Sicherheit und Gesundheit am Arbeitsplatz  erhalten Sie unter    medien.bgetem.de
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